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Auto als Hundehütte 
Wer ein Tier hält, muss es artgerecht unterbringen. Dazu ist ein Kraftfahrzeug 

generell ungeeignet. Wer seinen Hund mehrere Stunde im Auto lässt, verstößt daher 

gegen das Tierschutzgesetz. 

Verwaltungsgericht Stuttgart, Az.: 4 Kl 532/96 
 

Ein Fahrzeug- und Hundehalter ließ seine drei Hunde für die Dauer von ca. sieben 

Stunden alleine in seinem Pkw. Die Außentemperatur betrug ca. 30 Grad Celsius 

plus, während die Innentemperatur bei geschlossenem Fenster wenigsten 70 Grad 

Celsius plus erreichte. Diese für Mensch und Tier unerträgliche Hitze reichte für das 

Gericht aus, den vermeindlichen Tierfreund wegen Tierquälerei zu bestrafen.  

Bayerisches Oberlandesgericht, Az.:3 ObO-Wi 118/95  

 

 

Das Aussetzen von Tieren 

Das Aussetzen von Tieren ist gemäß §3, Ziff.3 Tierschutzgesetz, verboten. Wer 

gegen diese  Vorschrift verstößt, handelt gemäß § 18, Abs. 1, Ziff.4, ordnungswidrig 

und muss mit einer  Geldstrafe bis zu DM 50.000,- rechnen (§18,Abs. 3) 

 

 



Erkrankung eines Tieres 

Bei Erkrankung des Tieres muss der Tierarzt aufgesucht werden! Tierhalter, die aus 

finanziellen Gründen ihr krankes oder verletztes Tier nicht oder nicht rechtzeitig in 

tierärztliche Behandlung geben,  machen sich der Tierquälerei schuldig, wenn hier-

durch die Tiere über einen längeren Zeitraum  erhebliche Schmerzen erdulden 

mussten. Damit wurde ein Schaf- und Hundehalter zu einer Geldstrafe von DM 2.700 

verurteilt, weil er tatenlos zugesehen hatte, wie ein krankes Schaflamm vor 

Schmerzen  laut schrie und später eingeschläfert werden musste. Da auch noch der 

Hund stark von Parasiten befallen war, auf einem Bein nicht auftreten konnte und 

unheilbar lahmte, musste der Tierarzt auch dieses Tier einschläfern. Dem An-

geklagten war bewusst gewesen, dass er zum Tierarzt hätte gehen müssen. Sein 

Argument, dass nur seine finanzielle Situation dies nicht zugelassen hätte, ließ das 

Gericht nicht gelten. 

Amtsgericht Bensheim, Az.: 4 Js 1958/00 5 Ds VIII 
 
 

Keine Verstümmelung an Hunden  
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde eines Hunde-

züchters gegen Vorschriften des Tierschutzgesetzes, die das Kupieren des 

Schwanzes und der Ohren von Hunden verbieten, nicht zur Entscheidung an-

genommen. Ein solches Verbot verstößt nicht gegen das Grundrecht der Berufsfrei-

heit (Art. 12 Abs. 1 GG). Das Ziel, Tiere vor unnötiger Verstümmelung zu schützen, 

ist legitimes Gesetzesanliegen. Es stellt ein verhältnismäßiges Mittel dar, um dieses 

Ziel zu erreichen. Der Gesetzgeber überschreitet nicht seinen Spielraum, wenn er 

grundsätzlich davon ausgeht, dass alle dem Tier von Natur aus gegebenen Körper-

teile erhaltenswert sind. Auch soweit in der gesetzlichen Regelung nicht zwischen 

einzelnen Hunderassen unterschieden wird, stellt dies die Einschätzung des Gesetz-

gebers nicht in Frage.  

Bundesverfassungsgericht, Az 1 BvR 875/99 
 
Das Kupieren der Ohren eines Dobermanns fügt dem Tier langanhaltende 

Schmerzen zu, die nicht auf einem vernünftigen Grund beruhen. Die Maßnahme ist 

deshalb tierschutzwidrig und strafbar. Dies gilt auch dann, wenn der Eingriff an den 

Ohren nicht in Deutschland, sondern im Ausland vorgenommen wurde, wo dies er-



laubt ist. Denn wer seinen Hund nur deshalb kurzfristig ins Ausland bringt, um dort 

die Ohren kupieren zu lassen, macht sich strafbar, weil der Hund die Schmerzen 

nicht nur unmittelbar beim Eingriff hat. Diese Schmerzen dauern vielmehr noch 

mehrere Wochen während der Nachbehandlung (2-4 Wochen ) an. Ein vernünftiger 

Grund für das Kupieren der Ohren liegt im Sinne des Tierschutzgesetzes nicht vor.  

Amtsgericht Neunkirchen, Az.: 19.536/93  
 
 

Elektroreizgerät – Teleimpulsgerät 
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